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 Veröffentlicht am 17.10.1995

Norm

ABGB §952

Rechtssatz

Wer ein bei der P ichtteilsbemessung zu berücksichtigendes Geschenk empfangen und an einen Dritten

weitergegeben hat, obwohl er nach den Umständen mit einer künftigen Schenkungsanfechtung hätte rechnen

müssen, haftet für den P ichtteilsausfall ohne die nach ständiger Rechtsprechung sonst wirksame

Exekutionsbeschränkung auf das Geschenk.
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